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II.
Das Waffcntragen. — Luther's „Obrigkeit von Gott". — FortwährendeZeit-
verderbniß. — Kirchengebote. — Wie sich die gute Presse auf das Maul schla¬
gen soll. — Geschwornengericht.— Versall desselben und Verwandlung in's
Patrimonialgericht. — Bodding und Lodding. — Das papierene Faustrecht.

— Die hohe Obrigkeit und die Reichspublicisten.

Als freier Mann ging der altmärkische Baner früher bewaffnet
einher. Auch er trug Schwert und Sporen. Nach dem Dieödorfer
Auflassungsbuch ward 1445, im Dorfgericht getheidingt, daß
Heine Nigebure bei einer bäuerlichen Erbtheilung vorausnehmen solle
„dat beste Peerd mit Sadel unde Tome, dartho Sweert unde Spa¬
ren" — nicht Nittergürtel, nicht goldene Sporen, doch Sporen und
Schwert. Im Waffenschmuck erschien der altmärkische Bauer
bei feierlichen Gelegenheiten und auf Gelagen, bis der Landesherren
und des Adels Verbote des Waffentragens ihn wehrlos gemacht.
In der Errlebenschen Landgerichtsordnung von 16V3 wurde geboten,
daß keiner „Wehre, Büchsen, Schwerter, Schnabelspieß oder andere
Wehren mit sich in Gelagen und Krügen trage." Bewaffnet erschien
der Altmärker vor Gericht. In derselben Gerichtsordnung wurde an¬
geordnet: „Wenn einer vor Gericht tritt, soll er weder Wehre, Spieß
oder Barten in Händen oder bei sich haben, sondern in bloßem
Haupte sich darstellen bei Strafe eines halben Guldens." Es mußte
dem altmärkischen Bauer gesetzlich geboten und mit namhafter Strafe
eingeschärft werden, sein Haupt zu entblößen. Als freier Mann war
er, wie die Granden Spaniens, gewöhnt, überall mit bedecktem Haupte
zu erscheinen.
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Im Eingänge jener Errlebenschen Landgerichtsordnungvon 1603
erfahren wir, daß die von Alvensleben „als dieses Gerichts von
Gott geordneter Obrigkeit" die alte Gerichtsordnung wieder¬
holt und so viel möglich und nöthig „geändert und gebessert",
weil dieses Gericht von dem mehrsten Theil der Unterthanen „so
verächtlich und schimpflich gehalten und davon wie von einem Fast¬
nachtsspiel geredet", und weil „je länger je mehr grobe Sünden, La¬
ster, Verachtung der Obrigkeit, muthwilliger Ungehorsam" einreißen.
Also schon damals lag die Welt so im Argen, schon damals grobe
Sünden, Verachtung der Obrigkeit und Ungehorsam! Bis auf un¬
sere Zeit herab dieselbe Klage der Theologen, daß Sünde und Laster
von Tag zu Tag überHand nehmen. Aus dieser tagtäglichen Zu¬
nahme des Lasters seit Jahrhunderten können wir uns ungefähr eine
Vorstellung machen, wie schlecht und verderbt die Welt jetzt schon
geworden sein müsse.

Durch Luther und die Reformatoren war die Lehre von dem
unbedingten Gehorsam in die Welt gekommen, eine den Deutschen
bis dahin ganz unbekannte Lehre. Luther stellte den bis dahin ganz
unerhörten Grundsatz auf, daß die Obrigkeit von Gott eingesetzt sei,
eine Lehre, die den großen und kleinen Gewalthabern, bis zu den
Dorfjunkern herab, wie wir gesehen, gefiel. Die katholische Kirche
lehrte, daß die Kirche allein von Gott eingesetzt, nicht aber daß
die fürstliche Gewalt von Gott sei. Im Princip der katholischen
Kirche lag Kampf gegen die Ausdehnung fürstlicher Gewalt, wäh¬
rend der Protestantismus, das steife, starre Lutherthum, sich mit der
fürstlichen Gewalt verbündete. Nicht so die Reformisten, die in der
Schweiz, in Frankreich, in den Niederlanden, in Schottland und
England für die religiöse und politische Freiheit gegen den auf¬
tauchendenAbsolutismus kämpften. Erst durch die lutherische Hof¬
theologie fand sich der Katholicismus zu seiner Selbsterhaltung ge-
nothwendigt, der königlichen Gewalt sich zu nähern. Eigentlich buhlt
der Katholicismus nicht sowohl um Fürstengunst, wie die protestan¬
tische Hostheologie,als um Volksgunst. Die protestantische Hoftheo¬
logie stützt sich auf die weltliche Macht, während sich die katholische
Kirche gegen die weltliche Macht auf das Volk zu stützen
sucht. Wie heute, suchten die Theologen zur Zeit der Reformation
die Herzen und Köpfe der Menschenmit theologischen Zänkereienzu
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erfüllen. Der junge weltliche Absolutismus wußte damals die Be¬
schäftigung des Volks mit dem Himmel, mit dem Jenseits geschickt
zu benutzen, um durch die Kirche seine Macht diesseits zu gründen,
wie der alte Absolutismus, ein abgelebter Greis, heute seine welt¬
liche Macht mit Hilfe der Kirche zu erhalten sich abmüht. Die Kirche
ward seit der Reformation zur Magd der weltlichen Obrigkeit her¬
abgewürdigt, seitdem die Kirche um die Gunst der weltlichenMacht
gebuhlt hatte. Man wollte damals und will heute fromme Untertha¬
nen, weil es den Frommen geziemt, gehorsam zu sein.

Wie alle Gerichtsordnungen jener Zeit enthält auch die Err-
lebensche Landgerichtsordnungvon 1603 eine starke Beimischungvon
moralischen und kirchlich religiösen Geboten. Deutschland war da¬
mals, was es heute, nachdem es aus dem kirchlichen Jndifferentiö-
mus aufgestört, wieder werden soll, theologisch geworden. Es wird
den Bauern nicht nur das Raufen, Saufen und Schlagen verboten,
sondern es wird der Kirchenbesuch bei zwei Groschen Strafe an den
Gottcskasten und besonderer „willkürlicher Strafe, zum wenigsten Ge¬
fängniß" geboten. Dabeiwird den „Frommen und Gehorfamen"besondrer
Schutz zugesichert, wie sie heute in der christlich-germanischenMonarchie bei
Beförderungenbesonders berücksichtigt werden. Wer aber diese Ordnung
„verachten und sich nicht darnach richten" würde, dcrsoll„an GutundBlut"
gestraft werden. Man war damals wie heute bemüht, durch Frömmig¬
keit, durch Heiligung der Feiertage, durch den Kirchenbesuch sich ge¬
horsame Unterthanen zu erziehen. Frömmigkeitund Gehorsam wer¬
den in diesen alten Ordnungen als Cardinaltugenden obenan gestellt.
Nachdem der Kirchenbesuch geboten, wird sogleich verordnet, daß je¬
der seinen „gebietendenJunker", die „von Gott geordnete Obrigkeit"
in Ehren halten solle. Deutlich tritt das Bestreben des Junkerthumö
hervor, seiner angemaßten Willkürherrschast mit Hilfe der Kirche Ach¬
tung und Gehorsam zu verschaffen.

Unter den mancherlei Polizeivorschriftenjener Gerichtsordnung
findet sich auch folgende Bestimmung: „Wer einen anderen an seinen
Ehren schilt und es nicht beweisen kann, soll den Junkern drei Gul¬
den Strafe geben, oder in's Halseisen geschlagen werden, dem Be¬
leidigten ein Abbitt thun, sich auch zugleich selbsten uf's Maul
schlagen." Nach dem Gerichtsprotokollevon 1650 wurde wirklich
dahin entschieden: „Beklagter, überwiesen, daß er auf Klägers Frau
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den Argwohn gebracht, als ob sie ihm seine Kinder vergäbe, soll der
Obrigkeit fünfzehn Gulden entrichten, den beleidigten Theil Abbitte
thun, sich selbst auf's Maul schlagen." Diese Strafart würde
in unserer Zeit besonders auf jene Korrespondenten anzuwenden sein,
die die „gute Presse" als „böswillige", die Leipziger als „hämische"
bezeichnet. Da man so eifrig in dem alten Provinzialgesetzplunder
umherwühlt, den alten Kohl gern wieder aufwärmen möchte, halten
wir's gar nicht für unmöglich, daß in der christlich-germanischen Mo-'
narchie diese Strasart als „historisch begründet" wieder beliebt würde.
Es wäre das eine Vervollkommnungund Ausdehnung der jetzt be¬
stehenden Prügelstrafe, die blos -ul posteriori,, applicirt wird,
und also, wie eine Sorte Berliner Zeitungscorrespondentender er¬
staunten Welt verkünden wird, „wieder ein großer Fortschritt."

Schon im Jahre 1610 findet sich abermals die Klage, „daß eö
mit den gewöhnlichenGerichtstagen bis daher etwas schläfrig zu¬
gegangen", und diejenigen, so der Gerichtsordnung zuwider gelebt,
nicht allemal mit schuldigem Ernst gestraft werden. Deshalb wird
der Stadtschreiber in NeuhaldcnSlebenals Gesammtrichterbestellt, der
strenge strafen soll, „damit ras (immerfort) überhandnehmendeFlu¬
chen, Gotteslästerungen, Hurerei und Unzucht abnehmen." Zu seiner
„Ergötzlichkeit, seiner Mühe und Arbeit" wegen wird dem Richter eine
Besoldung von dreißig Thalern zugesagt.

Das Landgerichtüber die Dörfer des Gerichts Errleben wurde
bis gegen die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts in Errleben, „wie
von Alters her gebräuchlich, vor dem Mittelkruge unter freiem
Himmel im Beisein von Richtern, Geschwornenund Landsassen ge¬
hegt." Das Gericht war im Jahre 168? besetzt mit dem Senior
der Familie von Alvenslebcn, zwei Beamten der von Alvensleben,
mit dem Richter, mit zwei Schöppcn und Geschwornen und mit vier
Landsassen aus jedem der fünf Dörfer, also mit zehn Geschwornen
und zwanzig Landsassen, die daher auch die „zwanzig Männer" ge-
nannt werden. Als lK5v Heinrich Nobbe, „allhier zu Erxleben
wohnhaftig, vor einen Richter und Geschwornenüber die Dorfschaf¬
ten erwählt und gesetzt, schwört er, daß er nach seinem Verstände
Recht sprechen will." Geschworne und Landsassen, „wenn sie in die

Worte aus dem Eingänge des Gcrichtsprotokollsvon IK88.
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Gerichtsbänke gesetzt werden", schwören „nach bestem Verstände", Recht
sprechen zu helfen. Der 1650 zum Richter erwählte Nobbe, „allhier
zu Errleben wohnhaftig", scheint kein Gelehrter, sondern ein Bauer
gewesen zu sein

In einem Gerichtsprotokollevon 1629 findet sich eine „Ord¬
nung, wie das hochnotpeinliche Halsgericht angestellt, ge¬
hegt und gehalten." Äer Nichter wendet sich an die Geschwornen:
„Ihr Gerichtsgeschwornen,ich frage Euch, ob es wohl so fern Ta¬
ges ist, daß ich möge ein hochnothpeinlich Halsgerichte hegen." —
Nachdem die Geschwornen geantwortet, proclamirt der Richter
also: „Dieweil zu Recht erkannt (durch die Geschwornen, ursprüng¬
lich der Idee nach die Repräsentanten der Volksgemeinde), daß ich
möge ein hochnothpeinlichHalsgerichte hegen, so hege ich dasselbe."
Dann erscheint ein „Vorsprach" und bittet, „vor dies Gericht tre¬
ten zu dürfen." Der Richter gestattet es, der Vorsprach bittet:
„Herr Richter, kann mir vergönnet sein, den gestrengen und festen
Junker von Alvensleben ihr Wort zu halten." Nichter: „Ja, ich
vergönne es Euch". Darauf bittet der Vorsprach als öffentlicher An¬
kläger den Nichter, daß der Gefangene Hans Ebeling citirt werde.
Der der Dieberei angeklagte Hans Ebeling wird vorgeführt, entfes¬
selt, sein Bekenntniß ihm verlesen. Dann sagt der Vorsprach:
„Herr Richter, weil er für diesem hochnothpeinlichen Halsgerichte le¬
dig und ungebunden stehet und bekennet frei öffentlich, daß er sehr
böse Thaten gethan hat, so frage ich nach Urtel und Recht, ob er's
könne ohne Strafe gethan haben. Ich bitte, Herr Nichter, lasset ein
Urtheil darauf erkennen, was Recht ist." Der Richter wendet sich
an die Geschwornen (an die Bauern): „Ihr Herren Geschwor¬
nen, da frage ich Euch umb." Ein Geschworner: „Herr
Richter, er kann's ohne Strafe nicht gethan haben." Dann fragt der
Richter, „was die Strafe sein soll." Ein Schöppe spricht: „Was
die hochweisen Untersassen ihm von Rechtswegen gesprochenhaben."
Nachdem die „Sentenz" verlesen, bricht der Richter den Stab und
spricht, wie die Ordnung vorschreibt:

„Das Urtel ist gesprochen,
Und der Stab gebrochen."

Diese „Ordnung, wie das hochnothpeinliche Halsgerichte gehegt" wer¬
den soll, erinnert allerdings an ein „Fastnachtsspiel". Merkwürdig,
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aber bleibt, daß, die Ordnung ausdrücklich vorschreibt, die Geschwor¬
nen, die Bauern: „Ihr Herren Schoppen" anzureden. Es war da¬
her nicht so ganz unhistorisch, wenn während der westfälischen Re¬
gierung der Dorfschulze, der Bauer, in Zuschriften der höchsten Be-

" hörden: „Mein Herr" angeredet wurde.
Auf den gewöhnlichen Gerichtslagen wurden zuerst die Gemeinde¬

rechnungenin Gegenwart der Gemeinde abgenommen. Dann wur¬
den die Bauermeister gefragt, ob sich ihre Gemeinde „fromb gehalten."
Nicht selten hatten die Bauermeister anzuzeigen, daß „im Kruge
Schlägerei geschehen". Es habe sich Alles ganz wohl gehalten; nur
im Kruge sei ein „kleiner Tumult" gewesen. Erst hätten sie sich aus
Kurzweil gerungen, was der Altmärker im Gefühle seiner Kraft heute
noch gern thut, hernach wäre fast Ernst daraus geworden, indem sie
sich in die Haare gefallen. Die Bauermeister klagen auch wohl wi¬
der „die Krüger wegen des Bieres, das jetzo zu theuer und nicht
volle Maaß" gegeben würde. Auch die Landsassen, die zwanzig Män¬
ner, produciren 1650 zwei Kannen Bier, so nicht volles Maß sein
sollen; bitten um Besichtigung. „Sind von zwei Geschwornen mit
dem Maaß gemessen und sich befunden, daß an einem jeden halben
Stübchen ungefähr ein Trunk gemangelt." — Außerdem werden
Klagen aller Art angebracht. Richter, Geschworne und Landsassen
erkennen, die Beamten der von Alvensleben confirmiren die Urtheile.
Die Gerichtsordnung von 1603 bestimmt, daß Richter, Schöppen
und Geschworne nach der Gerichtsordnung „erkennen". Wenn sie
aber „die Billigkeit nicht in Acht nehmen, sollen dero von Alvensle¬
ben Beamte Macht haben, den Spruch zu ändern, zu lindern oder
zu schärfen.!!" Das war wahrscheinlich die angedeutete Verbesserung
der „alten Gerichtsordnung". Auf diese Weise wurde den Bauern
das Urtheilfinden verleidet und das Recht, Recht zu sprechen, ihre ei¬
genen Richter zu sein, ihnen allmälig ganz entwunden. Das Verfah¬
ren war noch im Anfange des achtzehnten Jahrhunderts folgendes:
Nach dem Gerichtsprotokolle von 1716 klagt Holzapfel wider Koch:
Beklagter habe sich widersetzt und seinen Sohn schlagen wollen, als
er ihm die Barte abgenommen, weil er im Holze Stämme abge-
klobt. Nichter und Geschworene erkennen nach der Gerichts¬
ordnung einen Thaler Strafe, weil er die Barte mit in's Holz ge¬
bracht. Daß er des Schützen Holzapfel Sohn mit der Barte schla-

Grenzbotcn u.
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gen und sie sich nicht wollen nehmen lassen, sei überdem zu bestrafen,
wenn des Klägers Sohn solches beschwören würde. Landsassen:
„Weil er mit der Barte Nichts gehauen, bliebe es bei der in der
Gerichtsordnung gesetzten Strafe." vecretum der Beamten: „DaS
von Richter, Geschwornen und Landsassen gegebene Erkenntniß wird
consirmirt." Endlich gesteht Beklagter die Widersetzlichkeit und daß
er dem Sohn des Klägers gesagt: „Wenn Du mich als einen alten
Mann die Barte nehmen willst, so schlage ich Dich, weil Du mich
dutzest, damit an den Hals." Nichter und Geschworene „sol¬
ches zum Erkenntniß ausgesetzt, erkennen, weil er gutwillig bekannt
und ein armer Mann sei, könne es wohl bei dem einen Thaler
Strafe bleiben." Die Land fassen „erkennen, weil es nicht zur
Thätlichkeit gekommen, wäre Beklagter mit Strafe zu verschonen."
Decret der Beamten: „In Ansehung gütlichen Geständnisses und
seiner Armuth, und weil er sich nicht thätlich vergriffen, ist Beklag¬
tem die Strafe erlassen, doch muß er dem Holzvogt das Pfandgeld
mit drei guten Groschen bezahlen." Charakteristisch ist, daß der arme
alte Mann den Sohn des Holzvogts, den der Beamtenkitzel sticht,
mit der Barte an den Hals schlagen will, weil er ihn „dutzet." Sich
von einem jungen Menschen dutzen zu lassen, war dem alten Mann
zu ehrenlrcinkend. Der Schluß dieser Gerichtsprotokolle von 1716
lautet: „Der Gerichtstag ist Gottlob vor dieses Jahr geendigt. Gott
gebe Gnade und weitere Gesundheit,Glück zur Aufnahme der sämmt¬
lichen Unterthanen und Gehorsam gegen ihre Oberen, Ein¬
stellung des Naufens, Schlagens und insonderheit des schrecklichen
Saufens."

Gegen die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts verschwindet das
alte Verfahren bei diesem Landgericht allmälig mehr und mehr, ohne
daß sich Einwirkung eines gesetzgebenden Willens nachweisen ließ.
Das Volk war allmälig rechtsunkundig und rechtsunmündig gewor¬
den, nachdem die Dorf- und Landesherren die gesetzgebende Gewalt
der Gemeinden sich angeeignet, nachdem daS Nechtsprcchen Sache ei¬
ner Bcamtenkaste geworden. Das uralte Landgericht, das von Rich-
er, Schoppen, Geschwornen und Landsassen gehegt wurde, verwan¬
delte sich in ein gewöhnliches adeliges Patrimonialgericht.

Ebenso ging auch ein anderes altes Volkögericht der Altmarl,
der Seehäuser Bodding und Lodding um 1730 allmälig ein, ohne
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jemals aufgehobenzu sein. In der fruchtbarenWische, in demjeni¬
gen Theile der Altmark, wo sich viele Freisassmhöfe fanden, die sich
im Laufe der Zeit größtentheils in Rittergüter verwandelten-!-), be¬
standen bis in's achtzehnte Jahrhundert zu Seehausen und Werben
Schatten der alten Landgerichte als Boddings- und Loddingsgerichte.
— Nach Karl's IV. Landbuch der Kurmark von 1375 bestand in
der Altmark ein Landgericht, in welchem über widme. tliche Hand¬
lungen und über Verbrechen von sieben dazu erwählten Landleuten
unter dem Vorsitze eines Richters Untersuchungenangestellt und ge¬
setzliche Strafen erkannt wurden, und vor dem alle Landbewohner
ohne Unterschied des Standes, die rittermäßigen Leute nicht ausge¬
schlossen, sich auf die Beschuldigung eines jeden Anklägers stellen
mußten 5»). Es bestand also damals in der Mark noch kein eri-
mirter Gerichtsstand für die rittermäß'gen Leute, es bestand noch eine
gewisse Rechtsgleichheit. Konnten doch selbst noch im sechzehnten
Jahrhundert auf der Insel Rügen, wo später die härteste Leibeigen¬
schaft herrschte, Bauern als Schoppen im Mannengerichte sitzen.
Wurde doch erst 1524, als der bauernfreundlicheChristian II. ge¬
stürzt und Friedrich II. durch den Adel auf den dänischen Thron ge¬
hoben war, in Schleswig-Holstein festgestellt, daß die Bonder und
Lauster kein Gericht oder Gewalt über Prälaten und Edelleute ha¬
ben, sie auch nicht an ihrem eigenen Leibe und Gute verurtheilen,
oder auf einige Weise mit dänischem Landrechte verfolgen sollen. „Die
Sand- und Grundmänner sollen nicht entscheiden über des Präla¬
ten oder Edelmannes Feldmark oder eingehegtes Land, das
sie im Besitz und im Gebrauch haben oder behalten wollen."
So scheint man auch in dem Boddings- und Loddingsgerichte, wo
das Verfahren, wie sich von selbst versteht, öffentlich und mündlich
war, keine Eremtionm und keinen privilegirten Gerichtsstand gekannt
zu haben. Nach einer Urkunde von 1558 standen die boddingspflich-
tigen Bauern vor keinem andern Richter, denn vor dem Bodding
und Lodding. Die Hof- und Landgerichtsordnungvon 1621 besagt,
daß diejenigen, die dem Bodding unterworfen, „das ganze Jahr durch
von allem Gerichtszwangedes Hof- und Landgerichts frei seind

*) Daher finden sich in dem diese Gegend umfassenden Kreis Osterburg
gegenwartig achtundsechzig Rittergüter.

**) Wohlbrück, Geschichte von Levus l., Seite 323.
68»
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und daselbst mit executiooidus oder auch citg,limnliu« nicht beschwert
werden können." Wenn die große Glocke gezogen wurde, mußteil
die Schulzen und alle Einwohner der boddingspflichttgenOerter er¬
scheinen. Der Hof- und Landrichter eröffnete das Gericht mit einer
kleinen Rede und richtete dann an die Versammlung die Frage: „Ich
frage euch, ob es so fern am Tage, daß man S. K. D. zu Bran¬
denburg Gericht mag hegen?" Hierauf, erzählt Beckmann,^) ant¬
wortete der älteste von den Bod- und Loddingspflichtigenvom Adel:
„So fern jemand die Macht hat:c." Es gab also nicht nur bod.-
dingspflichtigeBauern, sondern auchBoddingspflichtige von Adel,
wie auch schon aus der Eremtion vom Gerichtszwange des Hofge-
richts, in dieser Zeit das eigentliche Forum des (übrigen nicht bod-
dingspflichtigen) altmärkischen Adels, hervorgeht, ja unter den bod-
dingspflichtigen Oertern werden ausdrücklich Rittergüter aufgeführt. ^)
Indeß mochten gerade die von Adel sich dem Gerichte entziehen, wie
anderweitig bei Ausbildung der Patrimonialgerichtsbarkeit „Dorf¬
schaften und Unterthanen" diesem Gerichte entzogen wurden, weshalb
denn das Seehauser Bodding allmälig einging. Das Werbensche
Bodding wurde 1747 durch einen Befehl Friedrich's II. aufgehoben,
„da die Kammer, die Stadt Werben und andere zu dem Boddings-
gerichte gehörende „Eingesessene" über den Verfall desselben Beschwerde
geführt, und da es „bei der jetzigen Eremtion der Tangermün-
dischen Amts- und von Kannenberg'schenUnterthanen wegen Man¬
gel der Zehrungsgebühr wohl nicht weiter werde bestehen können."
Der Grund der Aufhebung war also zum Theil der, weil gegen den
klaren Buchstaben des Gesetzes, gegen urkundliche Rechte, ein Theil
der Boddingspflichttgen unter Patrimonialgerichtsbarkeit ge¬
zwungen war. Ein Beweis, wie man in der Zeit des papiernen
Faustrechts im siebzehntenund achtzehnten Jahrhundert die Rechte
der Bauern respectirte und wie die Patrimonialgerichtsbarkeit zum

*) Beschreibungder Kurmark Brandenburg.
**) Es ist hier nicht der Ort, diesen Punkt aus den spärlich fließenden

Quellen weiter aufzuklären, sosehr der Gegenstand, um gewisse „wohlhergebrachte
Rechte" in ihrer Nichtigkeit darzustellen, weitere Bearbeitung verdiente; um
so mehr, da man diese Gegenständein ein schattendes Dunkel zu hüllen liebt,
und da die Verehrer der guten alten Zeit, die Freunde des Stände- und Ka¬
stenwesens, die Herren von Kamptz, von Harthausen und diejenigen, die nach
dem Amt eines Professors oder nach dem Hofrathscharakter züngeln, Alles
»gnoriren, was nicht in den aristokratischen Kram paßt.
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Theil entstandenist. Ja fast alle >'ene Ortschaften, die noch vor
hundert Jahren nur in dem Bodding, wo der Hof- und Landrich¬
ter früher im Namen des Kurfürsten von Brandenburg, seit 1701
im Namen des Königs, den Vorsitz führte, zu Recht zu stehen brauch¬
ten, sind heute Patrimonialgerichtsherren unterworfen. Ein
Theil der „Eingesessenen",der die Aufhebung des Boddings betrieb,
wußte sich die Gerichtsbarkeitüber einen Theil seiner ehemaligen Ge¬
nossen anzueignen, indem er selbst für die Folge vor dem Hof- und
Landgericht, dem spätern altmärkischenObergericht, Recht nahm.
Doch wurden nicht sämmtliche Bauern der Altmark zu Patrimonial-
gerichtsunterthanen herabgedrückt. So kam es, daß nicht nur die
Freisassen, sondern auch Bauern der Altmark bis zum Jahr I8V6
mit dem Adel vor dem Obergerichte der Provinz Recht nahmen.
Persönlich waren alle Bauern der Altmark immer gleich srei, nur
der Hof, die Hufe, die Scholle bestimmte, welchem Gerichte der
Mensch unterworfen sein sollte. So konnte der Freisasse, der Frei¬
bauer beute ein Patrimonialgerichtsunterthan werden und der unter-
thänige Bauer konnte morgen durch Erwerb eines Freihofeö ein
Forum mit dem Adel vor dem höchsten Gerichtshofe erwerben.
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